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I.   Allgemeines: Prozessmaximen sind allgemeine Prozessrechtsgrundsätze, die regeln, auf welche Art und Weise das Strafverfahren durchgeführt wird. Dabei 
handelt es sich regelmäßig um fundamentale, teilweise direkt aus der Verfassung ableitbare Leitlinien, die in ihrem Zusammenwirken die Rechtsstaatlichkeit 
des Strafverfahrens garantieren. Sie finden sich verstreut in der StPO, im GVG, in der EMRK und im Grundgesetz. 

II.  Grundsätze der Einleitung des Verfahrens: 
 1.  Das Offizialprinzip, § 152 I StPO: Grundsatz der Strafverfolgung (d.h. der Einleitung und Durchführung des Strafverfahrens) allein durch den Staat, der 

damit den materiellen Strafanspruch von Amts wegen durchzusetzen hat (korrespondierend damit: Anklagemonopol des Staates). Gegensatz: 
Dispositionsmaxime (z.B. im Zivilprozessrecht). Ausnahme: Privatklage gem. § 374 StPO. Einschränkungen: a) absolute (z.B. § 123 II StGB) und relative 
(z.B. § 230 I 1 StGB) Antragsdelikte; b) Ermächtigungsdelikte (z. B. § 90 IV StGB). 

 2.  Das Legalitätsprinzip, §§ 152 II, 170 I StPO: Verfolgungs- und Anklagezwang. Verpflichtung der StA, bei Vorliegen eines Anfangsverdachtes 
Ermittlungen durchzuführen und Klage zu erheben. Gegensatz: Opportunitätsprinzip, vgl. §§ 153 ff. StPO (Einstellung eines Verfahrens aus 
Zweckmäßigkeitserwägungen) und § 47 OWiG (Verfolgung im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde). 

 3.  Das Akkusationsprinzip, § 151 StPO: Anklagegrundsatz. Die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung ist durch die Erhebung einer Anklage (seitens 
einer vom Gericht unabhängigen Instanz – konkret: der StA) bedingt. Gegenstand des Urteils kann nach § 264 StPO nur die in der Anklageschrift 
umschriebene Tat sein (prozessualer Tatbegriff). Gegensatz: Inquisitionsprinzip (Personalunion von Ermittler, Ankläger und Richter). 

 4.  Der Grundsatz des gesetzlichen Richters, Art. 101 GG: Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten. Notwendig: objektive und generelle Regelungen 
hinsichtlich der (örtlichen, sachlichen und funktionellen) Zuständigkeit der Gerichte. 

III. Grundsätze der Durchführung des Verfahrens: 
1.  Der Ermittlungsgrundsatz, § 244 II StPO, ferner: §§ 155 II, 160 II StPO: Instruktionsprinzip, Untersuchungsgrundsatz. Pflicht der Strafverfolgungsorgane, 

den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen und aufzuklären (zu erforschen ist das wirkliche Geschehen – Prinzip der materiellen Wahrheit). 
Gegensatz: Verhandlungsmaxime im Zivilprozess (Prinzip der formellen Wahrheit: entscheidungserheblich sind nur die von den Parteien unterbreiteten 
Tatsachen). 

 2.  Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, Art. 103 I GG: Dem Betroffenen muss Gelegenheit dazu gegeben werden, vor Gericht zu den erhobenen Vorwürfen 
Stellung zu nehmen. Ausprägung u.a.: letztes Wort des Angeklagten, § 258 II Hs. 2 StPO. 

 3.  Das Beschleunigungsgebot, Art. 2 I GG i.V.m. Art. 20 III GG, Art. 6 I 1 EMRK: Das gesamte Strafverfahren inkl. Ermittlungsverfahren ist zügig 
durchzuführen, um die Belastungen des Betroffenen möglichst gering zu halten, besonders, wenn sich der Beschuldigte in U-Haft befindet. Ausprägung: 
Konzentrationsmaxime für die Hauptverhandlung. Diese stellt eine Einheit dar, daher sind auch die Unterbrechungsmöglichkeiten (§§ 228 I 1 Alt. 2, 229 I 
StPO) entsprechend kurz. Bei längeren Verzögerungen wird eine Aussetzung des Verfahrens (§§ 228 I 1 Alt. 2, 229 IV StPO) notwendig. Während der 
BGH einen Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot früher über die sog. Strafzumessungslösung zu kompensieren versuchte, ist er nun dazu 
übergegangen, dem Problem mit der sog. Vollstreckungslösung zu begegnen. Bei dieser ist ein bezifferter Teil der verhängten Strafe als vollstreckt 
anzusehen (vgl. Arbeitsblatt Nr. 10). 

 4.  Das Recht auf ein faires Strafverfahren, Art. 20 III GG, Art. 6 I 1 EMRK: Das Strafverfahren muss fair und rechtsstaatlich betrieben werden (Grundsatz 
des „fair trial“). Das Recht auf ein faires Strafverfahren enthält laut BVerfG keine umfassenden Ge- oder Verbote; vielmehr bedarf es der Konkretisierung 
je nach den sachlichen Gegebenheiten. Eine Verletzung liegt erst vor, wenn eine Gesamtschau des Verfahrens ergibt, dass rechtsstaatlich zwingende 
Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich Unverzichtbares preisgegeben worden ist. Ein Verstoß hiergegen begründet laut BGH i.d.R. 
kein Prozesshindernis (vgl. aber Arbeitsblatt Nr. 10), häufig werden jedoch Beweisverwertungsverbote darauf gestützt. 

 5. Nemo-tenetur-Grundsatz, Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG: Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit. Niemand darf gezwungen werden, sich selbst zu belasten 
(nemo tenetur se ipsum accusare). Ausprägung: umfassendes Recht des Beschuldigten/Angeklagten zu schweigen (vgl. §§ 136 I 2, 243 V 1 StPO), kein 
Erfordernis der aktiven Mitwirkung an seiner Überführung (hiervon abzugrenzen: passive Duldungsmaßnahmen). 

IV. Beweisgrundsätze: 
 1.  Der Ermittlungsgrundsatz, § 244 II StPO: Vgl. auch unter III Nr. 1. 
 2.  Der Grundsatz der Unmittelbarkeit, §§ 226, 250, 261 StPO: Unmittelbarkeit der Beweiserhebung (in der Hauptverhandlung); Pflicht zur Verwendung des 

tatnächsten Beweismittels insb. bei Zeugenvernehmungen. Durchbrechungen: §§ 251 ff. StPO. Vgl. hierzu Arbeitsblatt Nr. 38. 
 3.  Der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung, § 261 StPO: Das Gericht entscheidet im Hinblick auf die zu beweisenden Tatsachen allein nach 

seiner aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung (Abkehr von strikten Beweisregeln). Einschränkungen: a) 
Beweisverwertungsverbote, b) nimmt der Angeklagte prozessuale Rechte wahr, z.B. sein Schweigerecht, so dürfen hieraus für ihn keine nachteiligen 
Schlüsse gezogen werden, c) gesetzlich normierte Ausnahmen: § 190 StGB, § 274 StPO. 

 4.  Die Unschuldsvermutung und der Grundsatz „in dubio pro reo”, § 261 StPO, Art. 6 II EMRK: Hält das Gericht einen Sachverhalt nach Abschluss der 
Beweiswürdigung für nicht erwiesen, muss es von der für den Angeklagten günstigeren Variante ausgehen. Dies gilt jedoch nicht für reine Rechtsfragen 
(Theorienstreitigkeiten etc.). Anwendung findet der Grundsatz bei Straf- und Schuldfragen sowie bei Prozessvoraussetzungen, nicht hingegen bei sonstigen 
Verfahrensfehlern (vgl. Arbeitsblatt Nr. 10). 

V.  Grundsätze der Form: 
 1.  Das Mündlichkeitsprinzip, § 261 StPO: Der Prozessstoff muss in der Hauptverhandlung vollständig angesprochen werden. Das Urteil darf nur auf dem 

beruhen, was in der Hauptverhandlung mündlich erörtert wurde. Folge u.a.: Pflicht zur Verlesung von Urkunden in der Hauptverhandlung (§ 249 I StPO). 
Gegensatz: (geheimes) schriftliches Verfahren. 

 2.  Der Grundsatz der Öffentlichkeit, § 169 I 1 GVG, Art. 6 I 1, 2 EMRK: Grundsätzlich darf jedermann an der mündlichen Hauptverhandlung teilnehmen. 
Durchbrechungen: z.B. Schutz der Privatsphäre §§ 169 I 2, 170 ff. GVG; Jugendstrafrecht, § 48 I JGG. 
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(Corona-Pandemie), vgl. dazu Arnold/Orth, famos 04/2021; BGH NJW 2022, 1826 – Verfahrensfairness und Vollstreckungsabschlag (Berliner Wettbüro-
Mordfall); BGH NStZ 2025, 251 – Plädoyer (Vorbereitungszeit für Verfahrensbeteiligte für Vortrag nach § 258 StPO). 


